Antrag auf Bestattungskosten

gemäß § 74 Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Hiermit beantrage ich die Übernahme der Bestattungskosten für

den unter A. genannten Verstorbenen.

Meine Personalien:


Über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Verstorbenen werden folgende Angaben gemacht:
A. Persönliche Verhältnisse des Verstorbenen











B. Wirtschaftliche Verhältnisse des Verstorbenen






C. Nachlass















D. Angehörige des Verstorbenen

Wichtig: Alle Personen angeben!!!
Ehegatten und Erben 1. Ordnung (Kinder und Eltern)











Nur ausfüllen, wenn der Ehegatte und die Erben der 1. Ordnung nicht mehr vorhanden sind!

Erben 2. Ordnung (Geschwister)      oder      Erben 3. Ordnung (Großeltern, Onkel, Tante)













E. Verfügungen von Todes wegen
Sind von der/dem Verstorbenen Verfügungen von Todes wegen getroffen worden?
 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein

Liegt ein Testament oder Vermächtnis vor?






 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein

Welche Personen werden im Testament oder Vermächtnis bedacht?

Wo befindet sich das Testament oder Vermächtnis?
Wurde das Erbe ausgeschlagen?







 FORMCHECKBOX 
 Ja
 FORMCHECKBOX 
 Nein
Wurde ein Erbschein beantragt?




 FORMCHECKBOX 
 Ja (wann? 

)
 FORMCHECKBOX 
 Nein
Besteht eine Lebens-/ Sterbeversicherung?


F. Durchführung der Bestattung
Bestattungsart:
 FORMCHECKBOX 
 Erdbestattung
 FORMCHECKBOX 
 Feuerbestattung


Ist eine Grabstelle vorhanden?
 FORMCHECKBOX 
 Nein
 FORMCHECKBOX 
 Ja, die Lage der Grabstätte ist

Bestattungsinstitut, das mit der Durchführung der Bestattung beauftragt wurde und wer veranlasste sie:
Werden von Dritten die Kosten der Bestattung ganz oder teilweise getragen?

 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

G. Persönliche Angaben zum Antragsteller
Meine Miet- und Nebenkosten/Hausbelastungen



Kinder und weitere Haushaltsangehörige







Monatliche Belastungen
	Unterhaltsleistungen


	

	Aufwendungen für Kranke, Pflegebe-dürftige und behinderte Menschen
	

	Schuldverpflichtungen


	

	Sonstige Aufwendungen (bitte näher bezeichnen)


	


Einkommen








Vermögen






H. Erklärung des Bestattungspflichtigen

 FORMCHECKBOX 
 Gegebenenfalls zu gewährende Leistungen sollen auf folgendes Konto überwiesen werden:

	Kreditinstitut:


	Kontoinhaber:
	Bankleitzahl:
	Kontonummer:


oder

 FORMCHECKBOX 
 Ich / Wir erkläre(n) hiermit mein / unser Einverständnis, dass bei Übernahme der Kosten der Bestattung unter angemessenen sozialhilferechtlichen Aspekten durch den Landkreis Weimarer Land die benötigten Kosten an die Forderungsinhaber (Bestattungsinstitut, Friedhofsverwaltung, …) ausgezahlt werden.

I. Der Antragsteller erklärt
Da die hinterlassenen Mittel des Verstorbenen zur Deckung des Bestattungsaufwandes nicht oder nicht ganz ausreichen und dieser nicht von dritter Seite gedeckt wird, beantrage ich die Übernahme aus Mitteln der Sozialhilfe.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Weiterhin ist mir bekannt, dass ich mich durch falsche Angaben strafbar mache.

Mir ist ausdrücklich bekannt gegeben worden, dass Nebenabsprachen mit dem mit der Durchführung der Bestattung beauftragten Bestattungsinstitutes über die Bedingungen des Sozialamtes hinaus unzulässig sind und zur Unwirksamkeit der vom Sozialamt gegebenen Kostenzusage führen.

Soweit ich dazu berechtigt bin, trete ich versicherungsrechtliche und sonstige Ansprüche hiermit an das zuständige Sozialamt ab.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller abgegebenen Erklärungen.


Merkblatt zum Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten gemäß § 74 SGB XII
Gemäß § 74 Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII) werden die erforderlichen Kosten einer Bestattung über​nommen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen.

Zur Tragung der Bestattungskosten sind nacheinander verpflichtet:

· der vertraglich Verpflichtete, gem. § 18 Abs. 1 Thüringer Bestattungsgesetz

· der Erbe, gem. § 1968 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

· beim Tod der Mutter eines nichtehelichen Kindes infolge der Schwangerschaft oder der Entbindung der Vater des Kindes (§ 1615 m BGB)

· der Unterhaltspflichtige, gem. § 1615 Abs. 2, § 1360 a Abs. 3, § 1361 Abs. 4 S. 3 BGB
Der antragsberechtigte Verpflichtete muss seinen Anspruch auf Übernahme der Bestattungskosten bei dem zuständigen Träger der Sozialhilfe in angemessener Frist geltend machen. Als angemessen gilt in der Regel ein Monat ab dem Tag der Bestattung.
Zuständig ist gemäß § 98 Abs. 3 SGB XII der Sozialhilfeträger, der bis zum Tod der leistungsberechtigten Person Sozialhilfe leistete, in den anderen Fällen der Träger, in dessen Bereich der Sterbeort liegt.
Als Kosten der Bestattung ist der Aufwand für eine würdige, den ortsüblichen Verhältnissen entsprechende einfache Bestattung einschließlich aller öffentlich-rechtlichen Gebühren zu übernehmen.

Für die Antragstellung sind folgende Unterlagen notwendig

Verstorbener:

 FORMCHECKBOX 
 Sterbeurkunde

 FORMCHECKBOX 
 Nachweis über Einkommen des Verstorbenen (z.B. Rentenbescheid, ALG II, usw.)

 FORMCHECKBOX 
 Nachweis über den Nachlass des Verstorbenen:

· alle vorhandenen Sparbücher

· Kontoauszüge vom Girokonto

· Nachweis der Versicherungen (Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung, Unfallversicherung, …)

· sonstige Vermögenswerte (Fonds, Aktien, Wertpapiere, …)

· Grundbuchauszug bei Grundstücken und Häusern

· Verkaufseinnahmen aus Wohnungsauflösung

Antragsteller:

 FORMCHECKBOX 
 Personalausweis + Geburtsurkunde / Stammbuch
 FORMCHECKBOX 
 Kopie des Erbscheines / Kopie des Testaments

 FORMCHECKBOX 
 Nachweise über alle Einkünfte des Antragstellers
 FORMCHECKBOX 
 Mietvertrag + aktuelle Miete und Heizkosten (bei Hauseigentum alle anfallenden Kosten)
 FORMCHECKBOX 
 Kontoauszüge der letzten 8 Wochen
 FORMCHECKBOX 
 Nachweis Vermögen (Sparbücher, Lebensversicherungen, Bausparverträge, Fonds, Aktien, …)
 FORMCHECKBOX 
 Erbausschlagungserklärungen
 FORMCHECKBOX 
 Kostenvoranschlag bzw. Rechnung des Bestattungsunternehmens
Merkblatt

Wichtige Informationen zur Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), zur Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und zu den besonderen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) – Sozialhilfe

Aufgabe der Sozialhilfe, Leistungsarten, Rechte der Leistungsberechtigten, Schutz der Sozialdaten

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, nachfragende Personen zu unterstützen, die vorübergehend oder dauernd nicht in der Lage sind, mit eigenen Kräften und Mitteln eine sozialhilferechtlich bedeutsame Lage zu beseitigen. Zu diesem Zweck werden die in § 8 SGB XII aufgeführten Leistungen der Sozialhilfe erbracht. Es handelt sich um die...

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel SGB XII ist Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Bei nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartnern sind das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam zu berücksichtigen; gehören minderjährige unverheiratete Kinder dem Haushalt ihrer Eltern oder eines Elternteils an und können sie den notwendigen Lebensunterhalt aus ihrem Einkommen und Vermögen nicht beschaffen, sind auch das Einkommen und das Vermögen der Eltern oder des Elternteils gemeinsam zu berücksichtigen. 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel SGB XII

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nach den besonderen Voraussetzungen des Vierten Kapitels SGB XII Personen zu leisten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartners, die dessen notwendigen Lebensunterhalt übersteigen, sind zu berücksichtigen. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel vor.

Leistungen nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII

Hilfen zu Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfen zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen werden nach dem Fünften bis Neunten Kapitel SGB XII geleistet, soweit den Leistungsberechtigten, ihren nicht getrennt lebenden Ehegatten oder Lebenspartner und, wenn sie minderjährig und unverheiratet sind, auch ihren Eltern oder einem Elternteil die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen nach den Vorschriften des Elften Kapitels dieses Buches nicht zuzumuten ist.

Aufgabe der Sozialhilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben; darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten. Zur Erreichung dieser Ziele haben die Leistungsberechtigten und die Träger der Sozialhilfe im Rahmen ihrer Recht und Pflichten zusammenzuwirken.

Rechtsgrundlage für die Leistungserbringung ist in erster Linie das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII).

Auf Sozialhilfe besteht ein Anspruch, soweit bestimmt wird, dass die Leistung zu erbringen ist. Der Anspruch kann nicht übertragen, verpfändet oder gepfändet werden. Über Art und Maß der Leistungserbringung ist nach pflichtmäßigem Ermessen zu entscheiden, soweit das Ermessen nicht ausgeschlossen wird. Werden Leistungen auf Grund von Ermessensentscheidungen erbracht, sind die Entscheidungen im Hinblick auf die sie tragenden Gründe und Ziele zu überprüfen und im Einzelfall gegebenenfalls abzuändern.

Angaben der nachfragenden Person über ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse werden als Sozialgeheinis behandelt und Dritten nicht unbefugt offenbart. Eine Offenbarung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit der Betroffene im Einzelfall eingewilligt hat oder soweit eine gesetzliche Offenbarungsbefugnis vorliegt.

Pflichten der nachfragenden Personen und der Leistungsberechtigten

Die Leistungen der Sozialhilfe dienen nach §18 SGB XII der Abwendung einer gegenwärtigen Notlage. Sie werden daher nicht rückwirkend erbracht. 

Bitte achten Sie darauf, dass alle Leistungen, die von der Sozialhilfebehörde erbracht werden sollen (z.B. einmalige Leistungen), rechtzeitig bei der Sozialhilfebehörde zu beantragen sind. Wird der geltend gemachte Bedarf durch Eigenmittel oder durch Leistungen Dritter abgedeckt, ist eine Leistungserbringung nicht mehr möglich. 

Grundsätzlich muss jede nachfragende Person vor Inanspruchnahme von Leistungen der Sozialhilfe ihre Arbeitskraft, ihr Einkommen und ihr Vermögen einsetzen.

Ansprüche gegen unterhaltspflichtige Angehörige und andere Dritte (z.B. Versicherungsträger, Arbeitgeber, Schadenersatzpflichtige und andere Stellen) sind geltend zu machen, um eine Notlage zu beseitigen oder zu mildern.

Die Sozialhilfebehörde ermittelt den Sachverhalt in der Regel von Amts wegen und berücksichtigt alle von der nachfragenden Person im Einzelfall vorgebrachten bedeutsamen Umstände, auch insoweit, als sie sich für die nachfragende Person günstig auswirken. Dabei bedient sich die Behörde der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung des Sachverhaltes für erforderlich hält. 

Wer Sozialhilfeleistungen beantragt oder erhält, hat nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) insbesondere

1. alle Tatsachen anzugeben, die für die Leistung erheblich sind, auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustimmen sowie Beweismittel zu bezeichnen und auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers Beweisurkunden vorzulegen oder ihrer Vorlage zuzustimmen;

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leistung erheblich sind oder über die im Zusammenhang mit der Leistung Erklärung abgegeben worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht bezieht sich in erster Linie auf die in den häuslichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Leistungsberechtigten eingetretenen Veränderungen; sie ist auch dann zu erfüllen, wenn der Leistungsberechtigte der Meinung ist, dass die Änderung auf die Sozialhilfe keinen Einfluss hat.

Eine Mitteilungspflicht besteht insbesondere, wenn

a. der Leistungsberechtigte und die mit ihm im Haushalt lebenden Personen Einnahmen erzielen. Die Mitteilungspflicht ist auch zu erfüllen, wenn die Einnahmen nur vorübergehend erzielt werden. Sie besteht auch dann, wenn die Einnahmen von der Steuer- und/oder Beitragspflicht zur Sozialversicherung befreit sind. Der Mitteilungspflicht unterliegen beispielsweise die Aufnahme einer Arbeit (auch geringfügige Beschäftigung oder Nebentätigkeit) und jede andere Erzielung von Einnahmen (z.B. durch Vermietung von Zimmern, Zufluss von Renten, Pensionen, Treuegeldern, Abfindungen, Entschädigungen, Darlehen und Eingang rückständiger Forderungen, durch Lotteriegewinn, Erbschaft usw.) Der Sozialhilfebehörde ist ebenfalls der Bezug von Naturalleistungen (Wohnung, Kost) oder die Entstehung einer Forderung gegen einen anderen mitzuteilen;

b. sich der Bestand des vorhandenen Vermögens (z.B. durch Kauf, Verkauf, Schenkung, Erbschaft, Scheidung, Vermögensauseinandersetzung) ändert;

c. der Leistungsberechtigte oder ein Mitglied der Haushaltsgemeinschaft den Haushalt verlässt (z.B. bei Tod, Trennung o.ä.). Dies gilt auch, wenn die Abwesenheit nur vorübergehend ist (z.B. Krankenhausaufenthalt, Kuraufenthalt, Besuchsreise u.a.);

d. eine weitere Person in den Haushalt aufgenommen oder sonst eine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft aufgenommen wird;

e. die Wohnung gewechselt werden soll oder wurde;

f. ein Antrag auf Zahlung einer anderen Sozialleistung gestellt wird oder früher gestellt worden ist (z.B. Rente aus der Sozialversicherung, Versorgungsrente, Unfallrente, Kriegsschadenrente, Krankengeld, Pflegeversicherungsleistungen u.a.);

g. ein Rechtsbehelf oder ein Rechtsmittel (z.B. Widerspruch, Klage, Berufung) gegen Entscheidungen anderer Sozialleistungsträger (vgl. Buchstabe f) eingelegt wird;

h. der Leistungsberechtigte einen vermögensrechtlichen oder körperlichen Schaden durch einen Dritten erlitten hat;

i. der Leistungsberechtigte eine privatrechtliche Forderung gerichtlich geltend macht.

Die Mitwirkungspflichten obliegen bei geschäftsunfähigen  oder in ihrer Geschäftsfähigkeit eingeschränkten Personen deren gesetzlichen Vertretern.

Wer Sozialhilfeleistungen beantragt oder erhält, soll auf Verlangen des zuständigen Leistungsträgers

a. zur mündlichen Erörterung des Antrags oder zur Vornahme anderer notwendiger Maßnahmen persönlich bei der Behörde erscheinen (§ 61 SGB I).

b. sich medizinischen Untersuchungsmaßnahmen unterziehen, soweit dies für die Entscheidung über die Leistung erforderlich ist (§ 62 SGB I).

Mitwirkungspflichten entfallen nur dann, wenn ihre Erfüllung nicht in einem angemessenen Verhältnis zu der in Frage kommenden Sozialleistung steht, wenn sie dem Betroffenen nicht zugemutet werden können oder wenn sich der Leistungsträger die erforderlichen Kenntnisse mit einem geringeren Aufwand beschaffen kann. Darüber hinaus können Angaben, die den Leistungsberechtigten oder ihm nahestehenden Personen (§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 Zivilprozessordnung) der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens aussetzen, verweigert werden (§ 66 SGB I).

Folgen fehlender Mitwirkung, Einschränkung des Hilfeanspruches

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und wird hierdurch die Aufklärung des Sachverhalts erheblich erschwert, kann der Leistungsträger ohne weitere Ermittlungen die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen, soweit die Voraussetzungen der Leistung nicht nachgewiesen sind. Dies gilt entsprechend, wenn der Antragsteller oder Leistungsberechtigte in anderer Weise absichtlich die Aufklärung des Sachverhaltes erheblich erschwert (§ 66 SGB I).

Kommt derjenige, der eine Sozialleistung wegen Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit, wegen Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder wegen Arbeitslosigkeit beantragt oder erhält, seinen Mitwirkungspflichten nicht nach und ist unter Würdigung aller Umstände anzunehmen, dass deshalb die Arbeits-, Erwerbs- oder Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt oder nicht verbessert wird, kann der Leistungsträger die Leistung bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise versagen oder entziehen.

Wer seine häuslichen oder wirtschaftlichen Verhältnisse falsch angibt, oder die erforderlichen Mitteilungen an die Sozialhilfebehörde unterlässt, gefährdet die rechtmäßige Leistungserbringung. Ist der Tatbestand des Betrugs nach § 263 Strafgesetzbuch erfüllt, muss mit strafrechtlicher Verfolgung gerechnet werden. Zu Unrecht erbrachte Leistungen sind zu erstatten.

Können Leistungsberechtigte durch Annahme zumutbarer Unterstützungsangebote Einkommen erzielen, sind sie hierzu sowie zur Teilnahme an einer erforderlichen Vorbereitung verpflichtet. 

Kostenersatz

Zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe ist verpflichtet, wer nach Vollendung des 18. Lebensjahres für sich oder andere durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten die Voraussetzungen für die Leistungen der Sozialhilfe herbeigeführt hat. Zum Kostenersatz ist auch verpflichtet, wer als leistungsberechtigte Person oder als deren Vertreter die Rechtswidrigkeit des der Leistung zu Grunde liegenden Bewilligungsbescheides kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

Der Erbe der leistungsberechtigten Person oder dessen Ehegatte oder dessen Lebenspartner ist zum Ersatz der Kosten der Sozialhilfe verpflichtet. Die Ersatzpflicht besteht nur für die Kosten der Sozialhilfe, die innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren vor dem Erbfall aufgewendet worden sind. Diese Ersatzpflicht gehört zu den Nachlassverbindlichkeiten; der Erbe haftet aber nur mit dem Wert des Nachlasses. Leistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung) sind nicht vom Erben zu ersetzen.

Ich bestätige / Wir bestätigen den Erhalt des Merkblattes.

	Ort, Datum
	Unterschrift des/der Hilfesuchenden / Hilfeempfänger/s/in sowie des (Ehe)Partners

	Behörde, Unterschrift
	Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter/s/in


Eingangsstempel:





Anschrift





Verhältnis zum Verstorbenen





Vorname





Name











Name	(evtl. auch Geburtsname und Name aus


früheren Ehen)





letzte Anschrift








Staatsangehörigkeit








Familienstand








Geburtsdatum








Sterbetag und Sterbeort








Bestand eine Pflegschaft oder Vormundschaft? Falls ja, Name und Anschrift des Pflegers oder Vormunds








Todesursache








Vorname








krankenversichert		nein


				ja, bei



















































































Art der bis zum Tode bezogenen laufenden Einnahmen


(Arbeitseinkommen, Rente, Miet- und Pachteinnahmen, …)





Höhe der monatlichen Einnahmen





Zahlende Stelle (Arbeitgeber, Rententräger, …)





Akten-/Geschäftszeichen





























































































































Nachlassgegenstand





Hinterlassenes Bargeld





Betrag oder Wert





Anzahl





Bankguthaben


Bank:	BLZ:	Kt.-Nr.:





Wertpapiere und Vermögenswerte





Bankguthaben


Bank:	BLZ:	Kt.-Nr.:





Sparbuchguthaben


Bank:	BLZ:	Kt.-Nr.:





Genossenschaftsanteile bei der





Forderungen aus Lohn, Gehalt usw.





Haus- und Grundbesitz





































































































Sonstige Nachlasswerte (Schmuck, Gemälde, Möbel, Hausrat,…)









































Vermögen:













































































Vermögen:











Name:



































Verwandtschaftsgrad:











Straße + Hausnummer:





Verwandtschaftsgrad:





Familienstand:





Geburtsort:





Geburtsdatum:





Vorname:











Name:





Vorname:





Geburtsdatum:





Geburtsort:





PLZ + Wohnort:





Straße + Hausnummer:





Familienstand:





Einkommen:

























































































































































































PLZ + Wohnort:





Einkommen:























































































































































































































Name und Anschrift der Versicherung





abgeschlossen am:





Police-Nr.:





Versicherungssumme:





Begünstigter:











Stelle, die zu den Kosten beiträgt:





Kostenanteil:





Ort, Datum





Unterschrift nachfragenden Person





Grundmiete:





Betriebskosten (ohne Heizkosten):





Kosten für Eigenheim:


(z. B. Schuldzinsen – ohne Tilgung, Grundsteuer, Müllgebühren, Wasser/ Abwasserkosten, Schornsteinfegerge-bühren, Gebäudeversicherung, sonstiges – bitte näher bezeichnen)





Heizkosten:





€                          





Bemerkung:





€                          





€                          





€


€


€


€


€


€                          





Bemerkung:





Bemerkung:





Bemerkung:





Name, Vorname:





Geburtsdatum:













































































Art des Einkommens





Nachfragende Person








Ehepartner/


Leb.-gefährte


(in)/


Leb.-partner(in)








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Arbeitseinkommen





Arbeitslosengeld I / II





Erziehungsgeld / Elterngeld





Rente





Kindergeld





Miet- und Pachteinnahmen





Sonstiges Einkommen

































































































































































































































































Art des Einkommens





Nachfragende Person








Ehepartner/


Leb.-gefährte


(in)/


Leb.-partner(in)








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Kind / Haushalts-angehöriger








Haus-/Wohneigentum





Kraftfahrzeug (Baujahr, Typ)





Sparguthaben





Fondsanteile/Aktien





Sonstige Kapitalanlagen (z.B.: Bausparvertr., Leb.-vers.)








































































































































































































